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zum SFB-Ausschuss am 30.06.2016, TOP 9 
Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen. 

Landkreis Ebersberg Ebersberg, 16.06.2016 

Az. Z1/1141 Zuständig: Hubert Schulze,  08092 823 169 

Vorgesehene Beratungsreihenfolge 
SFB-Ausschuss am 30.06.2016, Ö 

 

Sportförderung, Jahresbericht 2015 

 

Sitzungsvorlage 2016/2603 

I. Sachverhalt: 

Diese Angelegenheit wurde bereits behandelt im 
SFB-Ausschuss am 08.10.2014, TOP 7ö 

 
I. Budget 
Für die Sportförderung wurden insgesamt 659.300 € veranschlagt und 633.300 € zur Verfü-
gung gestellt. Bewilligt wurden 2015 insgesamt 538.099 €. 
Für 2016 hat der Kreistag ein Budget von 635.500 € beschlossen. 
 
II. Jugendsport- und Übungsleiterförderung 
Parallel zur staatlichen Vereinspauschale ist sowohl die Jugendsport- als auch die Übungs-
leiterförderung 2015 gegenüber den Vorjahren zurückgegangen: 
 Bayern Landkreis Gemeinden 

2014 192.180,33 € 110.973,60 € 60.600,00 € 

2015 184.047,66 € 106.527,20 € 56.957,00 € 

2016 ? 112.973,60 € 61.947,20 € 

Für 2016 zeichnet sich wieder eine Steigerung der Förderhöhen ab.  
Die Mittelzuweisung des Freistaates Bayern steht noch aus. 
 
III. Übungsleitergrundausbildung 
Mit 3.234 € für 15 Anträgen ist die Förderung der Nachwuchsqualifizierung das vierte Jahr in 
Folge zurückgegangen. Zusammen mit dem BLSV-Kreis werden die Vereine regelmäßig auf 
die Bezuschussung der Grundausbildung ihrer Übungsleiter hingewiesen. 
 
IV. Fortbildung auf Kreisebene 
Der BLSV-Kreis Ebersberg hat am 29.09.2015 zusammen mit dem Kreisjugendring Ebers-
berg eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema Aufsichtspflicht angeboten und die Kosten 
übernommen. Für 52 Teilnehmer aus örtlichen Sport- und Schützenvereinen hat der Land-
kreis insgesamt 135,20 € gewährt1. 
 
V. Dachverbände auf Kreisebene 
Die fiktive Miete und die Nebenkosten für das Sportbüro in der Landwirtschaftsschule trägt 
der Landkreis Ebersberg in Höhe von 2.800 €. Zur Unterstützung der Verwaltungsarbeit, ein-
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schließlich zusätzlicher Verwaltungskosten gewährte der Landkreis dem BLSV-Kreisverband 
einen Zuschuss in Höhe von 1.800 € 
 
VI. Nutzung kreiseigener Sporthallen 
Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen und der Unterbringung von Asylbewerbern sank die 
Höhe der intern für 2015 verrechneten Hallennutzungskosten um fast 89.000 € auf 
270.800 €. Bezüglich der Höhe der fiktiven Hallenmiete von bislang 21,25 € wurde dem LSV-
Ausschuss eine Anpassung vorgeschlagen. Die seitens der Verwaltung empfohlene Miethö-
he von 15,31 € gibt den rechnerischen nichtschulischen Anteil an den Kosten von Wasser 
und Energie, etc. wieder. Im Gegensatz zur Vollkostenrechnung, die auch kalkulatorische 
Abschreibungen berücksichtigen würde, sollen nur die zusätzlich durch den Breitensport 
entstehenden Nebenkosten umgelegt werden. Für kreisansässige Sportvereine werden die 
Nutzungsgebühren im Rahmen der Kreissportförderrichtlinien weiterhin intern verrechnet, 
d.h., die Vereine werden in dieser Höhe zusätzlich bezuschusst.. 
 
VII. Kreissportfest 
Für die Durchführung der Kreissportfeste erhielten: 

• der BLSV-Kreis für das Kreissportfest 1.000 € 
• Ski-Club Poing e.V. für das Kreisskisportfest in Höhe von 600 €2 und  
• der RSC Elkofen e.V. für das Kreisradsportfest in Höhe von 250 €2 

 
VIII. Zuschuss für Sportpreise und Pokale 
Die Zuschüsse für Pokale, Preise, u.ä. für Veranstaltungen unter der Schirmherrschaft des 
Landrats betrugen im Vorjahr 1.798,84 €. 
 
IX. Sportlerehrung des Landkreises 
Im Rahmen der Kreissportlerehrung 2015 wurden heuer in Pliening 250 Sportlerinnen und 
Sportler aus dem Landkreis ausgezeichnet. Die Steigerung der Kosten von 9.036 € im Vor-
jahr auf 13.587,24 € ist vor allem der deutlich gestiegenen Teilnehmerzahl geschuldet. 
 
X. Kunsteishalle des EHC Klostersee e.V. 
Neben dem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 90.000 € hat der Landkreis 48.493 € für 
die Einhausung der genossenschaftliche finanzierten Kälteanlage gewährt. Die Stadt Grafing 
gewährte Zuschüsse in gleicher Höhe. 

Auswirkung auf Haushalt: 
Neben der Verringerung bei der Internen Leistungsverrechnung (Hallennutzungsgebühren 
von 89.000 €) sank 2015 auch die Höhe der Zuschüsse gegenüber dem Vorjahr um rund 
15.000 €. Hierbei fielen die Antragsrückgänge im Bereich der Jugendsport- und Übungs-
leiterförderung und der Übungsleitergrundausbildung deutlich mehr ins Gewicht, als bei-
spielsweise die Zunahme bei den Pokalspenden. 
Für 2016 zeichnet sich aber wieder eine Steigerung der Zuschüsse ab. Eine detailliertere 
Prognose für die Zukunft ist aufgrund der üblichen jährlichen Schwankungen leider nicht 
möglich. 

II. Beschlussvorschlag: 

Der SFB-Ausschuss wird um Kenntnis gebeten. 

 

gez. 
 
Hubert Schulze 
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